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Die Vorschriften zur Verwertung von 

Grüngut (Grünguthäcksel) auf landwirt-

schaftlichen Flächen haben sich mit der 
Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV 

2012) grundlegend geändert. War Grün-
gut nach § 10 Abs. 1 BioAbfV bislang von 
Behandlungs- und Untersuchungspflich-

ten pauschal ausgenommen, gelten diese 
Pflichten ab dem 1. Mai 2012 nunmehr 
für Grüngut ebenso wie für andere Bioab-

fälle. 

Ausnahmen vom Regelfall sind nach § 10 
Abs. 2 BioAbfV durch Behördenzulassung 

zwar möglich, jedoch an vergleichsweise 

enge Voraussetzungen gebunden. In den 
Hinweisen zum Vollzug der Bioabfallver-

ordnung vom Januar 2014 sind die ent-
sprechenden Voraussetzungen ausführ-
lich dargestellt. 

Die Änderungen der Bioabfallverordnung 
bei der Verwertung von Grüngut betreffen 

v. a. 

 Verwerter von Grüngut 

 zuständige Behörden, 

 öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

 Bewirtschafter von Flächen. 

Für die neuen Vorschriften gelten teilwei-
se Übergangszeiträume, nach denen die 
Anforderungen von den jeweils Verpflich-
teten einzuhalten sind. Die längsten Über-

gangszeiträume endeten am 30.11.2013. 

Betroffenes Grüngut 

Zu dem Grüngut, das von den neuen Vor-
schriften betroffen ist, gehören die in An-
hang 1 Nr. 1a BioAbfV (ASN 200201) ge-

nannten biologisch abbaubaren Abfälle: 

 Garten- und Parkabfälle  

 Friedhofsabfälle 

 Abfälle von Sportanlagen und Kinder-

spielplätzen 

 Landschaftspflegeabfälle und Gehölz-

rodungsrückstände 

 Pflanzliche Abfälle aus der Gewässer-

unterhaltung, sowie Bestandteile des 

Treibsels 

Die vorgenannten Abfälle werden hier als 
Grüngut bezeichnet.  

Für die Kompostierung sind holzige Mate-
rialien so zu zerkleinern oder der Kompost 

so abzusieben, dass im Kompost keine 
stückigen Materialien über 40 mm 

(Siebmaschenweite) enthalten sind 

(Anhang 1 Nr. 1a Spalte 3 BioAbfV).  

Behandlungs- und  

Untersuchungspflichten 

Für Grüngut gelten folgende Behandlungs- 
und Untersuchungspflichten: 

Prozessprüfung: Prüfung des eingesetzten 

Behandlungsverfahrens nach § 3 Abs. 4 

Nr. 1 BioAbfV.  

Bis zum erfolgreichen Abschluss der Pro-

zessprüfung dürfen die behandelten Ma-

terialien mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde zur Verwertung abgegeben wer-

den, wenn die Vorgaben der Prozessüber-
wachung und die Prüfung der abgabeferti-

gen Dünger erfüllt werden und keine An-
haltspunkte bestehen, die gegen die hy-
gienische Unbedenklichkeit der Materia-

lien sprechen (§ 3 Abs. 5 Satz 5 BioAbfV). 

Bei Anlagen mit einer Kapazität von bis zu 

3.000 t p.a. kann die zuständige Behörde 
Ausnahmen von der Prozessprüfung zu-
lassen (§ 3 Absatz 3 Satz 2).  
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Aufgrund der Bezugnahme auf die 

„Kapazität“ ist die (genehmigte) Kapazität 
und nicht die tatsächliche Inputmenge 
zugrunde zu legen.  

Zerkleinern und Absieben von Grüngut ist 
keine 'Behandlung' im Sinne der Bioab-

fallverordnung. 

Prozessüberwachung: Kontinuierliche 

Temperaturmessungen und Nachweis der 
Einhaltung der Anforderungen an die hy-
gienisierende Behandlung. Kompostie-
rung: mindestens 55 °C über 2 Wochen, 

oder 60 °C über 6 Tage, oder 65 °C über 3 

Tage (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. Anlage 2 Bio-
AbfV). 

Prüfung der abgabefertigen Dünger: Hy-

gienische Untersuchungen auf Salmonel-
len, keimfähige Samen und austriebfähi-
ge Pflanzenteile nach § 3 Abs. 4 Nr. 3 Bio-
AbfV, sowie Untersuchungen auf Schwer-

metalle, pH-Wert, Salzgehalt, organische 
Substanz, Trockenmasse, Fremdstoffe 

und Steine nach § 4 Abs. 5 BioAbfV. 

Bodenuntersuchungen  

Bei der Erstaufbringung von Grüngut auf 

landwirtschaftlichen Flächen sind Boden-

untersuchungen auf Schwermetalle 

durchzuführen und die Ergebnisse der 
zuständigen Behörde vorzulegen (§ 9 Abs. 
2 BioAbfV). Bereits vorliegende Untersu-

chungen (etwa nach der Klärschlammver-
ordnung) können anerkannt werden.  

Der Bewirtschafter von Flächen (oder ein 
beauftragter Dritter) hat der zuständigen 

Behörde nach der ersten Aufbringung die 
Aufbringungsfläche anzugeben. Die Be-

hörde teilt der zuständigen landwirt-
schaftlichen Fachbehörde diese Flächen 

mit. Soweit eine Aufbringung seit dem 
01.10.1998 bereits erfolgt ist und die 
entsprechende Fläche der zuständigen 

Behörde angegeben wurde, müssen wei-

tere Aufbringungen nicht mehr angegeben 
werden (§ 9 Abs. 1 BioAbfV). 

Im Fall der freiwilligen Gütesicherung 
kann die zuständige Behörde den Be-

handler von Grüngut von dieser Bodenun-
tersuchung befreien. Voraussetzung ist, 

dass eine Befreiung vom Lieferscheinver-

fahren nach § 11 Abs. 3 vorliegt (§ 4 Abs. 

2 Satz 4 BioAbfV). 

Nachweispflichten, Lieferschein und  
Flächenmeldung 

Bei der Verwertung von Grüngut auf land-
wirtschaftlichen Flächen gelten mit In-

krafttreten der Bioabfallverordnung ab 
dem 1. Mai 2012 auch die Nachweis-

pflichten nach § 11 Abs. 1 BioAbfV 
(Chargennummern und Rückverfolgbarkeit 
der Grünabfälle).  

Ferner ist nach § 10 Abs. 3 Nr. 3 bei jeder 

Aufbringung das Lieferscheinverfahren 
nach § 11 Abs. 2 BioAbfV durchzuführen. 
Der mit der Novelle 2012 geänderte neue 

Lieferscheinvordruck (Anlage 4 BioAbfV) 
gilt ab dem 1. August 2012.  

Jeder Lieferschein ist der für die Aufbrin-

gungsfläche zuständigen Behörde sowie 
der zuständigen landwirtschaftlichen 

Fachbehörde nach der Abgabe unverzüg-
lich zu übersenden (§ 11 Abs. 2a Satz 1 

BioAbfV).  

Der Bewirtschafter der Fläche hat im o.g. 

Lieferschein die Aufbringungsfläche 

(Gemarkung, Flur, Flurstücknummer oder 

Schlagbezeichnung, die Größe in Hektar 

sowie bei der Erstaufbringung die Ergeb-
nisse der Bodenuntersuchungen nach § 9 
Abs. 2 einzutragen und der für die Auf-

bringungsfläche zuständigen Behörde 
sowie der zuständigen landwirtschaftli-

chen Fachbehörde eine Kopie des voll-

ständigen Lieferscheins unverzüglich zu 
übersenden (§ 11 Abs. 2a Satz 2 Bio-
AbfV).  

Im Fall der freiwilligen Gütesicherung 

kann die zuständige Behörde den Grün-

gutverwerter vom Lieferscheinverfahren 
befreien. Anstelle des Lieferscheinverfah-
rens gelten dann nur noch die Kennzeich-

nungspflichten nach § 11 Abs. 3a Satz 1 

und die Berichtpflichten nach § 11 Abs. 
3a Satz 2 BioAbfV.  

Änderungen für bestehende Anlagen 

Für bestehende Grüngut-Kompostierungs-

anlagen bedeutet die Behandlungspflicht, 

dass eine Prozessprüfung nach § 3 abs. 4 
Nr. 1 BioAbfV durchgeführt werden muss. 
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Weiter gelten die Anforderungen der Pro-

zessüberwachung (Temperaturmessungen 
und Dokumentation) nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 
BioAbfV. 

Für Biogasanlagen gilt das Vorgenannte 
gleichermaßen (etwa im Fall des Einsatzes 

von Landschaftspflegeabfällen in NawaRo
-Biogasanlagen). Erfolgt die hygienisie-

rende Behandlung über eine Pasteurisie-
rung, ist anstelle der Prozessprüfung eine 
technische Abnahme der Pasteurisie-

rungseinrichtung durch einen Sachver-
ständigen vorzunehmen. 

Kompostierungsanlagen, die der RAL-

Gütesicherung unterliegen, können an-

stelle der aufwändigen Prozessprüfung 
auf bestehende Konformitätsprüfungen 
der Gütesicherung zurückgreifen.  

Änderungen für die Verwertung von unbe-

handeltem Grüngut (Grünhäcksel) 

Das Aufbringen von unbehandeltem Grün-
gut (Grünguthäcksel) auf Flächen im Gel-

tungsbereich der Bioabfallverordnung 
entspricht mit dem Inkrafttreten der No-

velle nicht mehr den geltenden Rechtsbe-
stimmungen, bzw. nur noch dann, wenn 

seitens der zuständigen Behörde nach § 
10 Abs. 2 BioAbfV eine Freistellung von 

der Behandlungspflicht vorliegt.  

Zur Erfüllung von Anforderungen bezüg-

lich der Hygiene (Behandlung) und den 
Untersuchungspflichten (Hygiene, Schad-

stoffe, u.a.) hat der Verordnungsgeber wie 

bereits gesagt Übergangszeiträume be-
stimmt, bis wann die Anforderungen er-
füllt sein müssen.  

Von den Änderungen betroffen sind v.a. 

Grüngutaufbereitungen, bei denen etwa 

durch Abtrennung holziger Bestandteile 
Brennstoffe erzeugt werden und das 
verbleibende Grüngut, (i.d.R. 50 bis 80 % 

der Menge) unbehandelt auf Flächen gela-

gert und ausgebracht wird.  

Unabhängig von möglichen Freistellungen 

von Behandlungs- und Untersuchungs-
pflichten gelten für unbehandeltes Grün-

gut weiterhin Nachweispflichten nach  
§ 11 Abs. 2 BioAbfV (Lieferscheinver-

fahren), sowie Bodenuntersuchungen bei 

der Erstaufbringung nach § 3 Abs. 2 Bio-

AbfV. 

Freistellung von der Behandlungspflicht 
eng gefasst 

Die zuständige Behörde kann nach § 10 
Abs. 2 BioAbfV unter bestimmten Voraus-

setzungen für Grüngut Freistellungen von 
den Behandlungspflichten erteilen.  

Freistellungen sind nicht der Regelfall, 
sondern die Ausnahme, von der die zu-
ständige Behörde (im Einvernehmen mit 
der landwirtschaftlichen Fachbehörde) im 

Einzelfall Gebrauch machen kann. Ein 
Anspruch gegenüber der Behörde auf Be-
freiung besteht nicht.  

Allgemeine Voraussetzungen: Nach dem 

Wortlaut des § 10 Abs. 2 BioAbfV kann die 
zuständige Behörde im Rahmen der  

 regionalen Verwertung  

 im Einzelfall für  

 unvermischte, homogen zusammenge-
setzte  

Bioabfälle Freistellungen von den Be-

handlungs- und/oder Untersuchungs-
pflichten zulassen.  

„Regionale Verwertung“ bedeutet, dass 

die Bioabfälle (hier Grüngut) in der Region 

verwertet werden sollen, in der sie auch 
angefallen sind. Eine Beschränkung oder 

Orientierung durch Verwaltungsgrenzen 

wird bewusst nicht genannt. Es bleibt 

daher sowohl eine weite, als auch eine 
enge Auslegung möglich. 

„Im Einzelfall“ bedeutet, dass der zustän-

digen Behörde die Möglichkeit gegeben 

werden soll, vorher zu prüfen, ob eine 
Freistellung des Bioabfalls von den Be-
handlungen (und/oder Untersuchungen) 
gerechtfertigt ist, etwa im Hinblick auf die 

Anforderungen an die Hygiene sowie an 

die Grenzwerte, was im Einzelnen v.a. 
eine Zuordenbarkeit zu einer spezifischen 
Abfallart und Herkunft bedingt. Eine ex-
tensive Freistellung von ganzen Gruppen 

von Bioabfällen oder mit großräumigem 
Bezug ist dabei nicht mit „im Einzelfall“ 

vereinbar. Im Fall von Grünabfällen kann 

der Bezug des Einzelfalls z.B. auf die 
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(kommunal oder privat betriebene) Sam-

melstelle hergestellt werden. 

„Unvermischt und homogen zusammen-

gesetzt“ bedeutet, dass es sich um Stoffe 
handeln muss, die in Spalte 2 des An-
hangs 1 Nr. 1 BioAbfV genannt werden. Im 

Fall von Sammelplätzen für Grünabfall 
können biologisch abbaubare Abfälle von 

Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Fried-
höfen sowie Garten- und Parkabfälle und 
Landschaftspflegeabfälle zusammenge-

fasst werden. Dabei handelt es sich sämt-
lich um „Baum-, Strauch- und Grün-

schnitt“, mithin um stoffidentische Bioab-

fälle, für die Begrifflichkeit „unvermischt 
und homogen zusammengesetzt“ zutrifft.  

Nicht zu diesen stoffidentischen Bioabfäl-
len gehören die im Anhang 1 Nr. 1 (20 02 

01) Spalte 2 ebenfalls aufgeführten Ge-
hölzrodungsrückstände, pflanzliche Ab-

fälle aus der Gewässerunterhaltung und 
pflanzliche Bestandteile des Treibsels.  

Bewertung einzelner Grünabfälle: Soweit 

die o.g. allgemeinen Voraussetzungen 

zutreffen, ist die Geeignetheit von Bioab-

fällen (hier von Baum, Strauch- und Grün-

schnittabfällen) nach Art, Beschaffenheit 
und Herkunft für eine Freistellung von den 

Behandlungspflichten zu prüfen. In den 
Hinweisen zum Vollzug wird empfohlen, 

die Eignung spezifischer Grünabfälle ge-

mäß Tabelle 1 zu beurteilen.  

Begründungen zur Einstufung sind in den 

Hinweisen ausführlich erläutert.  

Grüngut-Sammelplätze: Für die Verwer-
tung von Grüngut, das von den Behand-

lungspflichten nach § 10 Abs. 2 freige-
stellt worden ist, gilt weiterhin die gesetz-

liche Maßgabe der ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung. Freistellungen 
von der Behandlung sollen daher nur zu-
gelassen werden, wenn sichergestellt ist, 

dass z.B. auf dem Grüngut-Sammelplatz 

eine Kontrolle und Dokumentation der 
angenommenen und der abgegebenen 

Grünabfälle gegeben ist (§ 10, Absatz 3 
Satz 1 Nr. 3).  

Aus diesen Aufzeichnungen wird erkenn-

bar, ob ausschließlich Stoffe angenom-
men wurden, die sich für eine Anwendung 

auch ohne Behandlung eignen. Dies geht 
in der Regel nur mit einer entsprechenden 

Personalbesetzung und Öffnungszeiten. 
Nicht zugelassene und ungeeignete Grün-

abfälle müssen aussortiert werden.  

Weiter sind unkontrollierte Ablagerungen 

zu vermeiden mit der Folge, dass das Ge-

lände nicht frei zugänglich sein darf (z.B. 
Einzäunung). Im Rahmen der Freistel-
lungszulassung sollen dem Zulassungs-

adressat (hier Sammel-
platz- bzw. Häckselplatz-

betreiber) entsprechen-

de Maßnahmen als Auf-
lagen oder Nebenbe-
stimmungen aufgegeben 
werden.  

Dokumentation: Eine 

Befreiung von Dokumen-
tations- und Nachweis-
pflichten nach § 11 Bio-

AbfV Abs.1 ist nicht 

möglich. Dies ist vom 
Gesetzgeber bewusst so 
geregelt, um die Rück-
verfolgbarkeit der Bioab-

fälle bis zur Bezugsquel-
le sicher zu stellen.  

Sofern auf einer Grünab-

fall-Sammelstelle bzw. 

Tabelle 1: Eignung spezifischer Grünabfälle für eine Freistellung von Be-

handlungspflichten nach § 10 Abs. 2 BioAbfV 

Geeignete Grünabfälle 
Nach genauer Überprüfung 

geeignete Grünabfälle 
Nicht geeignete Grünabfälle 

Schnittgut mehrjähriger, 

ausdauernder Gehölzpflan-

zen (Bäume und Sträu-

cher), 

Rasenschnitt von Sport-

plätzen. 

Rasen- und Blumenschnitt 

aus kommunalen Gärten 

und Parks sowie von Fried-

höfen, 

Rasen- und Blumenschnitt 

aus Haus- und Kleingärten 

(keine Gemüseabfälle), 

Grün- und Strauchschnitt 

von Straßenrändern wenig 

befahrener Straßen 

(Straßenbegleitgrün). 

Pflanzenabfälle mit Anhaftun-

gen von Erde, 

Mähgut, krautiger Gras-

schnitt, 

Staudenschnitt, 

Grün- und Strauchschnitt 

von Straßenrändern stark 

befahrener Straßen (Straßen-

begleitgrün) oder von Indust-

riestandorten sowie Laub aus 

Straßenreinigung,  

Gemüseabfälle aus Haus- und 

Kleingärten (z.B. Kohlstrün-

ke, Kartoffelkraut), 

invasive Neophyten, z.B. 

Beifuß-Ambrosia, Herkules-

staude (Riesen-Bärenklau),  

Pflanzen mit toxischen In-

haltsstoffen (Giftpflanzen), 

z.B. Jakobskreuzkraut. 
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auf einem Häckselplatz Grüngut ange-

nommen, zerkleinert und zur Aufbringung 
abgegeben wird und mithin die Grünabfäl-
le teilweise oder insgesamt von den Be-

handlungen (und ggf. von den Untersu-
chungen) nach § 10 Absatz 2 freigestellt 
worden sind, gelten für den Sammelplatz-
/Häckselplatz-Betreiber die Dokumentati-
ons- und Nachweispflichten nach Satz § 

11 Absatz 1 Satz 1 BioAbfV (vgl. § 10 Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 3 BioabfV). Auch 
dies kann in den Nebenbestimmungen 
verdeutlicht werden. 

Zur Frage einer möglichen Befreiung vom 

Lieferscheinverfahren für Grünabfälle, die 
nach § 10 Abs. 1 oder 2 von Behandlungs- 
und Untersuchungspflichten freigestellt 
sind (vgl. § 11 Abs. 3 Satz 4 BioAbfV), 

wird festgestellt, dass eine sach-bzw. 
bioabfallbezogene Befreiung (zugunsten 

vereinfachter Nachweispflichten nach § 

11 Abs. 3a) nicht möglich ist. Es ist nur 
eine personengebundene Befreiung nach 
§ 11 Absatz 3 Satz 1 möglich.  

Das Lieferscheinverfahren nach § 11 Abs. 

2 BioAbfV ist somit auch im Fall einer Be-
freiung der Grünabfälle von Behandlungs-

pflichten (und/oder Untersuchungspflich-
ten) verbindlich. Eine Befreiung zuguns-

ten der vereinfachten Berichts- und Kenn-

zeichnungspflicht (§ 11 Abs. 3) ist mög-

lich, wenn der Betreiber des Grüngut-
Sammel- bzw. Häckselplatzes Mitglied 
einer Gütegemeinschaft ist, die den Stan-

dards der Bundesgütegemeinschaft Kom-
post entspricht und der Grünabfall der 

Qualitätssicherung dieser Gütegemein-

schaft unterliegt.  

Befreiungen von Pflichten der BioAbfV im 
Falle der Gütesicherung 

Im Fall der freiwilligen Gütesicherung 

kann die zuständige Behörde Bioabfallbe-
handler (auch Behandler von Grüngut) 
von folgenden Pflichten der Verordnung 

befreien: 

 Befreiung von der Vorlage von Hygiene-

untersuchungen nach § 3 Absatz 4 und 
8 BioAbfV bei der zuständigen Behör-

de. 

 Befreiung von der Vorlage von Untersu-

chungsergebnissen nach § 4 Absatz 5 

und 9 BioAbfV bei der zuständigen 
Behörde. 

 Befreiung vom Lieferscheinverfahren 

nach § 11 Abs. 2 BioAbfV. Anstelle des 
Lieferscheinverfahrens gelten für den 

Grüngutverwerter nur noch bestimmte 
Kennzeichnungspflichten (§ 11 Abs. 3a 
Satz 1) und Berichtspflichten (§ 11 

Abs. 3a Satz 2). 

 Wegfall der Flächenmeldung für jede 

Aufbringung an die zuständigen Behör-
den durch den Bewirtschafter. Statt-

dessen Dokumentation beim Bewirt-
schafter selbst und Vorlage nur auf 

Verlangen der Behörde (§ 11 Abs. 3a 
Satz 6).  

 Wegfall von Bodenuntersuchungen bei 

der Erstaufbringung nach § 9 Abs. 2 
Satz 2. Die Meldung einer ersten Auf-
bringung (seit 1998) durch den Bewirt-

schafter nach § 9 Abs. 1 entfällt nicht.  

Die Prüfdokumente der Gütesicherung 

bieten dem Bioabfallbehandler eine hohe 

Rechtssicherheit.  

Zuständige Behörden 

Die für die Bioabfallverordnung zuständi-

gen Behörden sind auch für die Grüngut-

verwertung zuständig. Die entsprechen-
den Behörden sind i.d.R. in landesrechtli-

chen Zuständigkeitsverordnungen be-
stimmt. 

Mit der Novelle der Bioabfallverordnung 
sind sowohl einige neue, als auch geän-

derte Zuständigkeiten geschaffen worden. 
Die Zuständigkeitsverordnungen wurden 

von den Ländern entsprechend überarbei-
tet.  

Bestehende Leistungsverträge 

Die neuen Vorschriften zu den Behand-

lungs- und Untersuchungspflichten wer-
fen im Hinblick auf bestehende Leistungs-
verträge die Frage auf, wer die damit ggf. 
verbundenen Mehraufwendungen zu tra-

gen hat.  

Bei geschlossenen Verträgen hängt die 

Antwort von der jeweiligen konkreten Ver-

tragsformulierung ab. In der Regel wird 
allgemein eine Grüngutverwertung ausge-
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schrieben sein. Wenn hier nicht konkret 

die unbehandelte Verwertung vereinbart 
wurde, wird die Verwertung durch die Än-
derungen der BioAbfV nicht unmöglich 

gemacht, u.U. aber aufwändiger.  

Im Regelfall liegt das Leistungs- und Erfül-

lungsrisiko beim Auftragnehmer. Es fällt 
in seinen Risikobereich, wenn bei einem 

unverändert bleibenden Leistungsgegen-
stand seine Lieferkosten aufgrund verän-
derter gesetzlicher oder wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen steigen, so dass er 
seine Vertragsleistung mit einem erhöh-

ten Kostenaufwand erbringen muss.  

Der Auftraggeber bürde dem Auftragneh-

mer kein ungewöhnliches Wagnis auf, 
wenn er für derartige Steigerungen der 
Verwertungs- und Beseitigungskosten 

eine Entgeltanpassung ausschließe, so 
die aktuelle Rechtsprechung [1, 2].  

Ausschreibung der Grüngutverwertung 

Die mit Inkrafttreten der Novelle am 

01.05.2012 einhergehenden Änderungen 
der Vorgaben für die Grüngutverwertung 

betreffen auch Stellen, die im Bereich der 
Grüngutverwertung Dienstleistungen aus-

schreiben.  

Für öffentliche Auftraggeber hat die Bun-

desgütegemeinschaft Kompost Formulie-
rungen von Ausschreibungstextmustern 

bzw. Muster-Textbausteinen zur ord-
nungsgemäßen Grüngutverwertung in 

Auftrag gegeben und stellt diese mit er-

läuternden abfallrechtlichen und vergabe-
rechtlichen Grundlagen, sowie Beispielen 
aus der Verwertungspraxis zur Verfügung 

[3]. 

Die Schrift „Ausschreibung der Grüngut-

verwertung“ kann bei der Bundesgütege-
meinschaft Kompost bestellt oder von der 
Website der Gütegemeinschaft herunter-

geladen werden. Die Schrift berücksich-

tigt die mit der Novelle der Bioabfallver-
ordnung gegebenen Änderungen.  

Die Verantwortung für die ordnungsgemä-
ße Verwertung liegt beim öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger. Sie gilt so 
lange, bis die Verwertung endgültig und 

ordnungsgemäß abgeschlossen ist. Dies 

gilt auch dann, wenn Dritte mit Verwer-

tungsdienstleistungen beauftragt werden. 

Die beauftragten Dritten müssen über die 
erforderliche Zuverlässigkeit verfügen.  

Die Verantwortung für die Prüfung der 

Zuverlässigkeit liegt beim Auftraggeber, 
nicht bei einer Behörde, denn die Drittbe-

auftragung bedarf keiner behördlichen 
Mitwirkung.  

Weiterhin muss sich der Auftraggeber 
vergewissern, dass der Beauftragte zur 
ordnungsgemäßen Abfallentsorgung tat-
sächlich imstande und rechtlich befugt ist 

[4]. 

Auch nach Auswahl eines zuverlässigen 
Dritten bleibt die Verantwortung des Auf-
traggebers für die Erfüllung der Verwer-

tungspflichten unberührt. Dies gilt auch 
für die Verwertung von Grüngut.  

Ebenfalls bestehen nach einer Besitzüber-

tragung der Abfälle und nach Vermi-

schung mit gleichartigen Abfällen anderer 

Abfallbesitzer die Pflichten des Abfaller-
zeugers bis zur vollständigen Verwertung 
oder Beseitigung seiner Abfälle fort [5]. 

Fazit 

Für die Verwertung von Grüngut auf land-

wirtschaftlich, forstwirtschaftlich und 

gärtnerisch genutzten Böden gelten mit 
Inkrafttreten der Novelle der Bioabfallver-

ordnung 2012 neue Rahmenbedingungen.  

Die bisherige generelle Freistellung von 
Behandlungs- und Untersuchungspflich-

ten nach § 10 Abs. 1 BioAbfV wurde für 
Grüngut wie Garten- und Parkabfälle, 

Friedhofsabfälle, Abfälle von Sportanla-
gen und Kinderspielplätzen, Landschafts-

pflegeabfälle u.a. vom Verordnungsgeber 
zurückgenommen.  

Die genannten Pflichten gelten künftig 

auch für Grüngut. Hintergrund sind Anfor-

derungen an die hygienische Unbedenk-
lichkeit und die Minimierung von Risiken, 
wie sie etwa mit der Verteilung unbehan-
delter Grünabfälle auf Flächen verbunden 

sein können, von denen sie nicht stam-

men. 

Die Aufbringung von unbehandeltem 

Grüngut (Grünhäcksel) ist nur noch im 

Ausnahmefall mit Zustimmung der zu-

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf
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ständigen Behörde möglich. Pauschale 

Freistellungen mit dem Verweis, dass das 
jeweilige Grüngut bislang nicht behandelt 
werden musste, sind nicht möglich. 

Bei der Verwertung von Grüngut (z.B. Ra-
senschnitt) in NawaRo-Biogasanlagen 

kann eine hygienische Unbedenklichkeit 
der Gärrückstände eher angenommen 

werden, als bei der unbehandelten Auf-
bringung auf Flächen. Zwar ist die me-
sophile Vergärung keine Behandlung im 

Sinne der Verordnung. Untersuchungser-
gebnisse haben aber gezeigt, dass bei der 

mesophilen Vergärung etliche Erreger 

abgetötet oder deutlich reduziert werden 
[6]. 

Grüngutverwerter haben nach bestimmten 
Übergangszeiträumen die Behandlungs-, 

Untersuchungs- und Nachweispflichten 
der Verordnung zu erfüllen.  

Nachforderungen beauftragter Dritter an 
ihre Auftraggeber bezüglich höherer Auf-

wendungen, die sich aufgrund der neuen 
Vorschriften ergeben, sind in der Regel 

nicht durchzusetzen, da das Leistungs- 

und Erfüllungsrisiko beim Auftragnehmer 

liegt. 

Für die Ausschreibung von Leistungen der 

Grüngutverwertung verantwortliche öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

müssen bei der Vergabe die Änderungen 
der Bioabfallverordnung berück-

sichtigen. 

Die Bundesgütegemeinschaft 

Kompost hat für Ausschreibungen 
dazu Muster-Textbausteine in Auf-

trag gegeben und stellt diese mit 
erläuternden abfallrechtlichen 

und vergaberechtlichen Grundla-
gen, sowie Beispielen aus der Ver-
wertungspraxis zur Verfügung [3]. 
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